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Beschluss:

1. Der Stadtrat stimmt der dargestellten strategischen Ausrichtung der IT mit den 

formulierten Leitlinien

1. Hauptaufgabe der IT der LHM ist die bedarfsgerechte Unterstützung bei der 

Erfüllung der kommunalen Daseinsvorsorge. 

2. Das IT-Referat der LHM ist als Querschnittsreferat verantwortlich für die 

Belange der IT und betreibt die IT der LHM. 

3. Das IT-Referat fungiert nicht nur als IT-Dienstleister*in, sondern ist auch 

Business Enabler und Berater*in / Partner*in der Fachbereiche und treibt die 

digitale Transformation der LHM aktiv. Das IT-Referat ist verantwortlich für die 

Formulierung, Einhaltung und Umsetzung der IT-Strategie.

4. Die Digitalisierungsstrategie gibt den Rahmen für die IT der LHM vor. Damit 

gelten insbesondere die strategischen Prinzipien der Digitalisierungsstrategie.

5. Die IT der LHM handelt nachhaltig. 

6. Die IT sorgt dafür, dass die Risiken für die digitale Souveränität der LHM 

beherrschbar bleiben. 

und strategischen Zielen für die IT

1. Die IT der LHM setzt das Mobile First Prinzip um. 

2. Die IT der LHM stellt moderne und mobile IT-Arbeitsplätze für die 

Beschäftigten der LHM zur Verfügung. 

3. Die IT der LHM stellt Services für Data Driven Government zur Verfügung. 

4. Die IT der LHM setzt auf Plattformen und Plattformtechnologien. 

5. Die IT der LHM stellt die München Cloud als zentralen Service zur 

Verfügung. 

6. Die IT der LHM setzt priorisiert Open Source-Lösungen ein, wenn 

wirtschaftlich und technologisch oder strategisch sinnvoll. 

7. Die IT-Organisation der LHM ist modern, innovativ und leistungsstark. 

zu.
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2. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle, da über die 

Zielerreichung im Rahmen der Fortschreibung regelmäßig berichtet wird.

 

Die endgültige Beschlussfassung obliegt der Vollversammlung des Stadtrats.


